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EINIGE URTEILE
ÜBER DIE PESTALOZZI KALENDER

Schweiz. Landesausstellung:
Pestalozzikalender, höchste

Auszeichnung, „Grand Prix",einziger
GrosserAusstellungspreis in
der ganzen Abteilung Unterrichtswesen.

Das Preisgericht bestand aus
bekannten Schweiz. Schulmännern.

Dr. Calonder, Bundesrat:
Ich kann dem Pestalozzikalender

kein besseres Zeugnis ausstellen, als
indem ich sage, dass er seinesNamens
würdig ist.
E. Müller, Bundesrat, Bern :

„Das schöne, vaterländische Werk
wird sicher der schweizerischen
Jugend stets eine willkommene Gabe
sein und dem ganzen Lande von
grossem Nutzen."

Professor Dr. Rossi,
Direktor derHandelssch. Bellinzona :

Ich kenne kein kleines Universalbuch,

das besser als der Pestalozzikalender

zu Herz und Verstand
spricht und in beiden lebendigere und
dauerndere Eindrücke hinterlässt.

H. Andres,
Präsident des Vereins fürVerbreitung

guter Schriften:
Dieser Kalender ist berufen, unter

der Schweizerjugend den grössten
Segen zu stiften; solche Anleitung
muss gute Früchte tragen

M. Felix Bonjour, Lausanne,
ehemaliger Präsident des schweizer.

Nationalrates:
.avec cet excellent guide j'aurais

sans doute mieux fait mon chemin."

„Schweiz. Lehrerzeitung":
„Es ist nicht auszudenken,

welchen Segen der Pestalozzikalender
verbreitet; er ist ein Miterzieher
erster Güte."

„Der Erzieher", Bern :

Wir wüssten kein anderes Buch,
das nur annähernd eine solche Fülle
gesunder und praktischer
Lebenspädagogik für Schüler und Schülerinnen

in sich trägt.

„Alte U. neueWelt", Einsiedeln:
DerPestalozzikalender ist ein

nationales, schweizerisches Prachtwerk.

„Winterthurer Tagblatt":
Man darf ohne Überhebung sagen,

dass kein anderes Land einen
Schülerkalender von diesem Reichtum
des Inhaltes und dieser Gediegenheit

besitzt.

„Bund", Bern:
Im Punkte Reichhaltigkeit und

geschickte Anordnung des Stoffes steht
der Pestalozzikalender überhaupt
unerreicht da, — man könnte von einer
eigentlichen Kalenderkunst reden.

Ausserdem Tausende von Anerkennungsschreiben von Privaten und
mehrere Hundert empfehlende Besprechungen in der Presse.
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